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DER PERSONALRAT DER HGB LEIPZIG INFORMIERT: 

Welche Aufgaben hat der Personalrat? 

Der Personalrat vertritt die Interessen aller Beschäftigten der HGB Leipzig, d.h. Arbeitnehmer und 
Beamte sowie aller wissenschaftlichen und studentischen Hilfskräfte. Die Aufgaben, Pflichten und 
Rechte des Personalrats sind in den §§ 71 bis 87 des Sächsischen Personalvertretungsgesetzes 
(SächsPersVG) geregelt.  

In folgenden Konstellationen kann der Personalrat tätig werden 
 Wenn er durch die Dienststelle gem. §§ 71 ff. SächsPersVG zu beteiligen ist
 Im Rahmen seines Initiativrechts gem. § 83 SächsPersVG gegenüber der Dienststelle
 Um SIE in konkreten Einzelfallsituationen zu unterstützen, z.B.

o Maßnahmen zu beantragen, die Ihren innerdienstlichen, sozialen oder persönlichen
Belangen dienen;

o darüber zu wachen, dass die geltenden Gesetze, Verordnungen und Vereinbarungen
eingehalten und durchgeführt werden;

o als Bindeglied zwischen Ihnen und der Dienststelle zu fungieren.

Gem. §§ 71 ff. hat der Personalrat Mitbestimmungs-, Mitwirkungs- und Anhörungsrechte und es 
obliegt ihm die Aufgabe, in Personalangelegenheiten sowie in sozialen Angelegenheiten 
mitzubestimmen. Darunter fallen u.a.: 

 Einstellung, Eingruppierung, Stufenzuordnung nach § 28 Absatz 1 des Sächsischen
Besoldungsgesetzes1, oder auf die nach tarifrechtlichen Bestimmungen ein Anspruch besteht;

 Übertragung einer höher oder niedriger zu bewertenden Tätigkeit, Höher- oder
Rückgruppierung;

 Beförderung, Übertragung eines anderen Amts mit höherem Endgrundgehalt ohne Änderung
der Amtsbezeichnung, Verleihung eines anderen Amts mit anderer Amtsbezeichnung beim
Wechsel der Laufbahngruppe, Laufbahnwechsel, Wechsel des fachlichen Schwerpunktes
innerhalb derselben Laufbahn;

 vollständiger oder teilweiser Untersagung einer Nebentätigkeit;
 Ablehnung eines Antrages auf

a) Teilzeitbeschäftigung oder Gewährung von Sonderurlaub aus familiären Gründen unter
Verzicht auf die Fortzahlung des Entgelts nach den tarifrechtlichen Vorschriften oder
b) Teilzeitbeschäftigung, Ermäßigung der regelmäßigen Arbeitszeit oder Urlaub ohne
Dienstbezüge nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen;

 Kündigung;
 Arbeitsplatzgestaltung sowie Aufstellung von Sozialplänen;
 Regelung der Ordnung der Dienststelle und des Verhaltens der Beschäftigten;
 soziale Angelegenheiten gem. § 81 Abs. 1 SächsPersVG.

1 vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. Juni 2015 (SächsGVBl. S. 390) 
geändert worden ist. 
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WICHTIG: In den folgenden Fällen wird der Personalrat nur auf Ihren Antrag hin beteiligt:  
 leistungsbedingte Verzögerung im Stufenaufstieg nach § 27 Absatz 3 des Sächsischen

Besoldungsgesetzes;
 Versetzung von und zu einer anderen Dienststelle, Umsetzung innerhalb der Dienststelle, wenn

sie mit einem Wechsel des Dienstorts verbunden ist (das Einzugsgebiet im Sinne des
Umzugskostenrechts gehört zum Dienstort);

 Abordnung für eine Dauer von mehr als sechs Monaten;
 Zuweisung oder Personalgestellung für eine Dauer von mehr als drei Monaten;
 vorläufige Dienstenthebung, Einbehaltung von Besoldung und Erhebung der Disziplinarklage;
 Entlassung von Beamten auf Probe oder auf Widerruf oder bei Entlassung aus einem öffentlich-

rechtlichen Ausbildungsverhältnis, wenn die Entlassung nicht vom Beschäftigten selbst
beantragt wurde;

 vorzeitige Versetzung in den Ruhestand und Herabsetzung der Arbeitszeit aufgrund begrenzter
Dienstfähigkeit;

 Geltendmachung von Ersatzansprüchen gegen einen Beschäftigten;
 bei der Gewährung von Unterstützungen, Vorschüssen, Darlehen und entsprechenden sozialen

Zuwendungen.

Das Personalvertretungsgesetz finden Sie unter: 
www.revosax.sachsen.de/vorschrift/9184-SaechsPersVG 

Ihr Personalrat 

Amt. Vorsitzende: Nancy Rauh 
Raum 11 
Tel: 0341 2135 – 193 
personalrat@hgb-leipzig.de  


